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1. Anlass und Ziel der Planung

2. Städtebauliches Konzept

Konzept des Bike Parks, ohne Maßstab, Quelle: RadQuartier GmbH, Stand Oktober 2023
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Das Konzept sieht einen sogenannten Pumptrack vor, ein geschlossener Rundkurs 
mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen.

Die geplante Pumptrack-Anlage ist für Anfänger, Fortgeschrittene aber auch Leis­
tungssportler konzipiert. Auf einer Gesamtfläche von über 1.513 qm entsteht die as­
phaltierte Pumptrack Anlage. Die aus ca. 2000to speziellem Mineralgemisch 
FSS/STS (0/45 und 0/32) geformten Table- und Roller-Jumps werden mit einer ca. 
10 cm dicken speziellen asphaltierten Oberfläche überzogen. Der Pumptrack ist mit 
klassischen Elementen aus dem BMX-Race Sport ausgestattet und bietet dem Fahrer 
ideale, wetterunabhängige Möglichkeiten der Benutzung. Der Pumptrack selbst ist

Anlass für die 3. Änderung des Bebauungsplans (B-Plans) „Sportgelände“ ist die Ab­
sicht der Gemeinde, das Freizeitangebot auf der bestehenden Sportanlage (Zwei­
fachturnhallen, 2 Rasenspielfelder, 5 Sommerstockbahnen) um einen Bike Park auf 
der Flurnummer 1271 zu erweitern. Die Gemeinde beabsichtigt damit die Förderung 
von Begegnungsstätten der einheimischen Bevölkerung insbesondere von Kindern 
und Jugendlichen.

Das Grundstück ist derzeit weder in den Geltungsbereich des rechtwirksamen Be­
bauungsplans eingeschlossen noch erschlossen und damit planungsrechtlich als Au­
ßenbereich nach § 35 BauGB zu beurteilen. Ziel der Bebauungsplanaufstellung ist 
es, das geplante Vorhaben planungsrechtlich zu sichern. Deshalb hat der Gemeinde­
rat der Gemeinde Utting am 03.11.2022 beschlossen, den Bebauungsplan „Sportge­
lände“ zu ändern und die Fläche für den geplanten Bike Park in den Geltungsbereich 
einzuschließen.

&

Abb. 1
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3. Plangebiet

3.1 Lage

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München Seite 4Z24UTT2-84

eine am Mountainbikesport orientierte Anlage, die als Wellen-und Muldenbahn be­
zeichnet werden kann. Die verschiedenen Pumps bieten zahlreiche Transfermöglich­
keiten und bilden Bike Park-Elemente wie Kurven, Sprünge und Wellen ab.

Die komplette Anlage wird mit einer speziellen asphaltierten Oberfläche ausgestattet. 
Damit ist sie äußerst wartungsarm und wird für 15 Sportarten, darunter auch Skate­
boarder, Longboarder, Scooterfahrer, Inlineskater und sogar Rollstuhlfahrer zugäng­
lich. Der Pumptrack wird optimal und der Topografie entsprechend in das Gelände 
integriert. Durch die asphaltierte Oberfläche ist die Anlage leicht zu pflegen, witte­
rungsbeständig, vor Vandalismus sicher und langlebig. Als Alleinsteliungsmerkmal 
verfügt diese Anlage über eine Sprung-/ Jumpline mit 3 Sprüngen.

Die Zwischenbereiche (1000 qm) der Anlage werden mit (Sport- und Spielrasen) an­
gelegt, weshalb die Anlage trotz der asphaltierten Fahrbahn sehr natumah ist und 
sich perfekt in das grüne Landschaftsbild eingliedert und sofort genutzt werden kann. 
In einer Endlosschleife angelegt, verfügt der Pumptrack über eine Fahrfläche von 
über 460 qm und eine Fahrlänge von mehr 128 m. Die Größe der Anlage haben wir 
dem Bedarf der Sportler sowie unseren internen wissenschaftlichen Analysen ange­
passt. Dies ist die Mindestgröße für die Gemeinde Utting am Ammersee, um eine 
bedarfsorientierte Anlage zu gewährleisten. Sickergruben werden in der kompletten 
Anlage verbaut.

Bei dessen Aufbau wird im Rahmen des Grundplanums ca. 0,30 cm Oberboden/Er- 
draum ausgehoben und auf Miete gelagert werden. Auf das verdichtete Grundplanum 
wird eine kombinierte Frost- und Tragschicht mit der Dicke von 0,35 cm erstellt. Die 
kombinierte Frost- und Tragschicht (0,35 m) + Asphaltoberfläche (0,10 m) welche auf 
den Bereich des Grundplanums (-0,30) aufgebaut wird ergibt den tiefsten Punkt des 
Pumptracks = 0,15 m. Die Kurven. Start- und Wartebereich sowie der Sprung haben 
eine maximale Höhe von +1.40 m). Die Wellen und Obstacles haben eine Höhe von 
0.25 bis 0.40 cm.

Die Gemeinde Utting liegt im östlichen Bereich des Landkreises Landsberg am Lech 
direkt am Ammersee. Das Plangebiet innerhalb der Gemeinde befindet sich am west­
lichen Rand des Uttinger Siedlungskörpers neben dem Sportgelände des TSV Utting 
auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 1271 und hat eine Fläche von 11.365 qm. Damit 
liegt die Fläche 1.8 km vom Bahnhof Utting in der Ortsmitte entfernt.

Das Gebiet fällt zur Mitte hin leicht ab (von 572 auf 569 m ü. NN.). In der Senke mittig 
in der Fläche befindet sich ein bohnenförmiges Biotop (s. rote Linie in Abb. 2). das 
zwar in den Geltungsbereich eingeschlossen ist. aber nicht bebaut werden soll.
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Abb. 2

3.2 Nutzungen

3.3 Eigentumsverhältnisse

3.4 Erschließung

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München UTT2-84 Seite 5/24

Das von der Planung betroffene Grundstück mit der Fl. Nr. 1271 der Gemarkung Ut­
ting liegt im Eigentum der Gemeinde Utting.

Das Plangebiet kann über einen Weg vom Parkplatz der Sportanlagen an der Auray- 
straße erschlossen werden. Die Fläche ist entsprechend über die Auraystraße an das 
öffentliche Straßennetz angebunden und damit gut erreichbar. Mit dem PKW kann 
der Bahnhof Utting in der Ortsmitte in 4, mit dem Fahrrad in 6 Minuten und zu Fuß in 
20 Minuten erreicht werden. Von hieraus bestehen Zugverbindungen Richtung Augs­
burg, Weilheim, Schongau, Geltendorf, Peißenberg. Busverbindungen von Utting be­
stehen in Richtung Landsberg und Eresing (Linie 91), Landsberg und Windach (Linie 
14), Dießen und Windach (Linie 913), Schondorf und Kinsau (Linie 141), Landsberg 
(Linie 40) und Weilheim (Linie 9650).

Westlich grenzt die Grünfläche des Sportplatzes und nördlich die Parkplatzfläche der 
Sportanlage an das Plangebiet an. Im Süden und Osten liegen landwirtschaftliche 
Flächen an der Grenze zum Geltungsbereich.

Das Grundstück 1271 wird derzeit, ausgenommen vom Biotop in der Mitte der Fläche, 
als Fläche für die Landwirtschaft genutzt. Es handelt sich um intensiv genutztes Grün­
land.

Plangebiet, ohne Maßstab, Quelle: DOP 40, © Bayerische Vermessungsverwaltung und PV 
Darstellung, Stand 2023
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Spartenplan, ohne Maßstab, Quelle: WZV Ammersee - West, Stand 14.04.2023.Abb. 3
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Um die Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten dürfen keine Einflüsse auf die Lei­
tung sowie das Steuerkabel durch Abgrabungen, Auffüllungen oder Überbauungen 
erfolgen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Leitung, das Steuerkabel sowie der 
Tiefpunktschieber geschützt und zugänglich sein sollten.

Im Bereich der Fl. Nr. 1271, Gemarkung Utting am Ammersee, befindet sich die 
Hauptversorgungsleitung DN 350 AZ (siehe Abb. 3) von Bischofsried nach Schondorf, 
welche den dort befindlichen Hochbehälter speist. Versorgt werden durch die Leitung 
die Gemeinden Utting, Holzhausen und Achselschwang. Diese Hauptversorgungslei­
tung wird begleitet durch ein Steuerkabel zur Überwachung und Regelung der Anla­
gen.

ÄCHTUNG DIW»
und Gebtud« Wmrwi AMiduieHi MigMMn an,«(wA mM «n Hw 
ön GMthrtaWtfi««äfd» fbcMglMldwAnpaw tRirtnandni HMmmhs

Ammersee-West
T«l 0«1>2.<U3014 Fw uiiznnoi-»
Bereich: Utting. AuraystraSe Fl.Nr. 1271



3. Änderung BP /im Sportgelände“ - Bike Park - BegründungUtting am Ammersee 29.08.2024

3.5 Emissionen

Schutzgebiete; Flora und Fauna3.6
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Eine direkte Abstimmung mit dem Zweckverband, der Gemeinde und dem Bike Park­
planer wurde durchgeführt. Die Lage des Bike Parks wurde im Rahmen der Flächen­
nutzungsplanänderung östlich des Biotop verlegt, sodass weder die Hauptversor­
gungsleitung DN 350 AZ noch ihre notwendigen Installationen von dem Bauvorhaben 
betroffen sind.

östlich vom Geltungsbereich grenzen Sportanlagen an. Im Vorhabengebiet sind tags­
über mögliche Lärmimmissionen im Rahmen von Sporttätigkeiten zu erwarten. Von 
einer Beeinträchtigung ist angesichts der geplanten Nutzung, die selbst Freizeitlärm 
emittiert und Teil der gemeindlichen Sportanlagen ist, nicht auszugehen.

Abb. 4 LSG (grün gepunktet), Ökoflächen (grün schraffiert), ohne Maßstab, Quelle: BayamAtlas, © 
Bayerische Vermessungsverwaltung, Stand 20.06.22.

Das Plangebiet liegt im Süden und Westen direkt an das Landschaftsschutzgebiet Nr. 
13 Ammersee-West (LSG-00509.01) an. Im Norden verläuft dieses Landschafts­
schutzgebiet auf der gegenüberliegenden Seite der Auraystraße.
Südlich der Fläche befinden sich Ökoflächen des Typs 1 (s. Abb. 2 grün schraffiert) 
mit den IDs 74765, 74766, 74767 und südlich sowie nördlich Ökoflächen des Typs 2 
(s. Abb. 2 pink schraffiert) mit den IDs 79430, 79390, 79391.
Außerdem befinden sich südlich des Plangebiets entlang des Mühlbachs folgende 
Biotope der Bayerischen Biotopkartierung: ID 7932-0281 - „Naßwiesen beim .Uttinger 
Mühlbach*“, ID 7932-0255 Auwälder im „.Uttinger Mühlbach* und ,Vögelesriedbach*", 
ID 7932-0261 „,Hartbach*", ID 7932-0262 „Vemäßte Bereiche auf alter Mülldeponie 
von Utting“, ID 7932-0263 „Laubmischwald an den Einhängen des ,Uttinger Mühlba­
ches*“, ID 7932-0264 „,Uttinger Mühlbach* im Ortsbereich von Utting“.

r», " n e
® * r
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Abb. 5
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Biotopkartierung, ohne Maßstab. Quelie: BayemAtlas, © Bayerische Vermessungsverwal­
tung, Stand 20.06.22.

Um artenschutzrechtliche Konflikte frühzeitig zu erkennen, fand eine Begehung des 
Plangebietes am 01.12.2022 bei bewölktem und schneefreien Wetter statt.

Das betroffene Plangebiet weist mittig eine tropfenförmige Mulde auf, die von einer 
hohen und vertrockneten Pflanzendecke überzogen war. Es war nicht erkennbar, ob 
am Untergrund Wasser vorhanden war oder nicht. Aufgrund des Randbewuchses von 
Binsengewächsen kann es sich möglicherweise um eine Feucht- bzw. Nassfläche 
handeln, insbesondere bei starken bzw. langanhaltenden Niederschlägen. Aus histo­
rischen Luftbildern (bis 2003) lässt sich bereits die Muldenform erkennen, die mit ei­
ner dichten Pflanzenvegetation bedeckt ist.

Um die Mulde herum gibt es einen gehölzbegleitenden Bewuchs, der jedoch über­
wiegend auf der östlichen Seite ausgeprägt ist und nach Süden zunimmt. Die Gehölze 
bestehen aus dichten, teilweise dornentragenden Sträuchern, die mit Laubbäumen 
mittlerer Ausprägung durchsetzt sind. Im Süden bilden mehrere Laubbäume alter 
Ausprägung einen zusammenhängenden Gehölzkomplex, wobei der Unterbewuchs 
ebenfalls von Gebüschen durchwachsen ist. Im Südosten lag zum Zeitpunkt der Be­
gehung zwischen den Sträuchern ein umgestürzter Hochsitz.

Die Sukzessionsfläche bildet eine strukturreiche Insel in der Landschaft mit sowohl 
Zeigerpflanzen für vernässte Bereich als auch mit Gehölzen, die von einzelnen Sträu­
chern bis hin zu alten Laubbäumen reichen und damit unterschiedlichen Tieren ein 
geeignetes Habitat bieten.

Als planungsrelevante Art wurde der Grünspecht (Picus viridis) nachgewiesen. 
Grundsätzlich ist nicht auszuschließen, dass weitere, planungsrelevante Arten die 
Sukzessionsfläche nutzen.

Die Sukzessionsfläche wird von Intensivgrüniand umgeben und zeichnet sich durch 
Struktur- und Artenarmut aus. Demnach ist diese durch dichte Grasvegetation auf
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3.7 Boden

3.7.1 Bodenaufbau

3.7.2 Versickerungsfähigkeit

Aufgrund des Bodentyps ist keine Aussage zur Versickerungsfähigkeit möglich.

3.7.3 Altlasten

3.8 Denkmäler

3.8.1 Boden- oder Baudenkmäler

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaflsraum München UTT2-84 Seite 9/24

nährstoffreichem Boden gekennzeichnet. Die Artenzahl der Pflanzen ist gering. Ar­
tennachweise wurden auf dem Intensivgrünland nicht erbracht und aufgrund der Ha­
bitatausstattung ist nicht mit einem potenziellen Vorkommen geschützter Arten zu 
rechnen.

Archäologische Fundstellen werden im Geltungsbereich nicht vermutet. Ca. 200 m 
entfernt vom Plangebiet befinden sich allerdings Körpergräber des frühen Mittelalters 
(D-1-7932-0041). Auf die nach Art. 8 DSchG bestehende Meldepflicht an das Lan­
desamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde beim Landratsamt 
bei evtl, zu Tage tretenden Bodenfunden wird unter die Hinweise der Satzung hinge­
wiesen. In der näheren Umgebung, insbesondere im Bereich der Ortsmitte sind meh­
rere kleinere Baudenkmäler vorhanden, die jedoch von der beabsichtigten B-Plan 
Aufstellung keine Beeinträchtigung zu befürchten ist.

Altlasten durch Auffüllungen oder sonstige Bodenverunreinigungen sind der Ge­
meinde nicht bekannt. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die sich z.B. aus einer ge­
werblichen Vornutzung des Geländes oder aus Auffüllungen ableiten lassen.

Gemäß der Übersichtsbodenkarte Bayern 1:25.000 liegt das Plangebiet vollständig 
im Bereich des Bodentyps 28b. Dieser ist als „fast ausschließlich Pararendzina und 
Braunerde-Pararendzina aus kiesführendem Lehm bis Kieslehm über Schluff- bis 
Lehmkies (Jungmoräne, carbonatisch)“ beschrieben.

Laut der Baugrund-Standortauskunft des UmweltAtlas Bayern (20.06.2022) sind im 
Untergrund „Bindige, gemischtkömige Lockergesteine, mäßig bis gut konsolidiert, 
teils Sand und Kies“ vorhanden, die im ersten Meter als oft mittelschwer grabbar be­
schrieben werden. Ab circa einem Meter Tiefe liegt die Gesteinseinheit „Geschiebe­
mergel (Till, matrixgetützt), würmzeitlich“, also laut Gesteinsbeschreibung vor allem 
„Schluff, wechselnd kiesig bis blockig, tonig bis sandig (Till, matrixgestützt), z. T. 
Grundmoräne ohne lithologische Differenzierung“ vor.

Es handelt sich bereichsweise um humose Böden. Es gibt keine Hinweise auf Stau­
oder Hangwasser, niedrige Grundwasserflurabstände bzw. auf Geogefahren im Um­
kreis von 200 Metern um das Grundstück.
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Abb. 6

3.9 Wasser

Grundwasser3.9.1

3.9.2 Hochwasserschutz

PM Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München UTT2-84 Seite 10/24

Das Plangebiet liegt weder innerhalb eines Wasserschutzgebiets, eines wasserwirt­
schaftlichen Vorranggebiets oder einer ausgewiesenen Überflutungsfläche.

Im Umgriff bzw. Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind gemäß Landesmess­
netz Grundwasserstand (Stand 20.06.2022) keine Grundwassermessstellen des Lan­
desgrundwasserdienstes oder Messstellen Dritter vorhanden. Aussagen über den 
Grundwasserflurabstand können nicht getroffen werden. Das Grundwasser liegt nacl* 
Kenntnis der Gemeinde jedoch tiefer als eine mögliche Kellersohle.

Südlich des Plangebiets fließt der Mühlbach von Westen nach Osten in Richtung Am­
mersee und mündet in diesen. Entsprechend befindet sich südlich des Plangebiets 
sowohl eine Hochwassergefahrenfläche HQextrem (s. Abb. 6 hellblau) als auch eine 
Hochwassergefahrenfläche HQ100 (s. Abb. 6 dunkelblau). Da die Hochwassergefah­
renflächen außerhalb des Plangebiets liegen, sind keine weiteren hydrologischen Un­
tersuchungen erforderlich.

Bau- und Bodendenkmäler, ohne Maßstab. Quelle: BayemAtlas, © Bayerische Vermes­
sungsverwaltung, Stand 20.06.2022
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Abb. 7

3.10 Sonstiges

4. Planungsrechtliche Voraussetzungen

4.1 Landes- und Regionalplan
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Hochwassergefahren, ohne Maßstab, Quelle: BayemÄtlas, © Bayerische Vermessungsver­
waltung, Stand 20.06.22

Sonstige einschlägige, auf anderer gesetzlicher Grundlage getroffene Baubeschrän­
kungen oder Schutzgebietsausweisungen (z.B. Wasserschutzgebiete, Landschafts­
und Naturschutzgebiete, Bauverbots-/ Baubeschränkungszonen an klassifizierten 
Straßen) oder anderweitige gesetzlich geschützte Bereiche, welche die Bebaubarkeit 
einschränken (z.B. geschützte Biotope, Bau- und Bodendenkmäler) sind nicht im 
Plangebiet und seinem näheren Umfeld vorhanden.

Zur Erhaltung und Schaffung gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen in allen 
Landesteilen nennt das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) folgende Ziele 
(Z) und Grundsätze (G) mit Bezug auf das Vorhaben (Stand 01.01.2020):

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen

fZ) In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter 
zu entwickeln.

Durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens (Bike Park) sind die sozialen Aspekte 
positiv zu bewerten. Für die Jugendlichen bietet der Bike Park einen Treffpunkt sowie 
ein Miteinander durch den Sport. Das vorhandene Sportgelände wird als bekannter 
Treffpunkt weiterhin bestehen.

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprü­
che aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden.

Die nachwachsende Generation konnte die Raumnutzung mitbestimmen. Der Bike 
Park bietet Platz für Freizeitaktivitäten.
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1.1.3 Ressourcen schonen

Regionalplan4.2

4.3 Flächennutzungsplan
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Die Gemeinde Utting liegt im äußersten Südwesten der Region 14 — München. Der 
Fortschreibungsentwurf des Regionalplans für die Region München, mit Stand vom 
01.04.2019, nennt folgende Ziele und Grundsätze mit Bezug auf das Vorhaben:

Um Zersiedelung zu vermeiden, werden die geplanten Maßnahmen auf einer Fläche 
durchgeführt, die direkt an eine bestehende Sportanlage anschließt. Der Bike Park 
dient der Ergänzung des bestehenden Freizeitangebots und fügt sich daher an die 
bestehende Sportnutzung an.

Die Gemeinde Utting verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
(FNP) in der Fassung vom 07.11.2013 mit einer redaktionellen Änderung vom 
01.09.2017, wobei das Plangebiet als öffentliche Grünfläche, Fläche für die Landwirt­
schaft mit einer Sukzessions-ZPflegefläche, die mittig in der landwirtschaftlichen Flä-

B V Kultur, Freizeit und Erholung

1 Leitbild

2 Freizeit- und Erholungseinrichtungen

(Z) Rad- und Wanderwege für naturbezogene Erholung sind auszubauen.

(Z) Einrichtung der Kultur, für Freizeit und Erholung sollen als wichtigste Stand­
ortfaktoren für die Entwicklung der Region gesichert und ausgebaut werden.

Das Freizeitangebot soll in der Region München durch vielfältige Einrichtungen de­
zentral gestaltet werden. Es besteht ein hoher Bedarf bei Jugendlichen nach unter- 
haltungs- und erlebnisorientierten Freizeit und Erholungsangeboten. Durch den Bike 
Park wird es der Gemeinde ermöglicht, den veränderten Bedürfnissen der Freizeitge­
sellschaft Rechnung zu tragen.

{G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Un­
vermeidbare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen.

Die Versiegelung durch den Bike Park ist auf das erforderliche Maß eingeschränkt.

3.3 Vermeidung von Zersiedelung - Anbindegebot

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere 
bandartige Siedlungsstruktur sollen vermieden werden.

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungs­
einheiten auszuweisen.

(G) Einrichtung der Kultur, für Freizeit und Erholung sollen als wichtigste Stand­
ortfaktoren für die Entwicklung der Region gesichert und ausgebaut werden.

(G) Dabei soll der Freizeitwert der Region und die Attraktivität für Erholung erhal­
ten und weiterentwickelt werden, sowie Belastungsgrenzen berücksichtigt wer­
den.
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3. Änderung BP TKm Sportgelände“ - Bike Park - BegründungUtting am Ammersee 29.08.2024

Abb. 8 Ausschnitt aus dem wirksamen FNP mit Lage der 3.Änderung, ohne Maßstab

4.4 Bebauungspläne und Satzungen

M

K'tM

Abb. 9 Planzeichnung Ursprungsbebauungsplan „Sportgelände“ (26.02.1998), ohne Maßstab
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Für den Geltungsbereich liegt aktuell kein Bebauungsplan vor. Allerdings grenzt direkt 
an das Plangebiet der B-Plan „Sportgelände“ mit seinen zwei Änderungen an.

Che liegt, ausgewiesen ist. Da der gegenständliche Bebauungsplan von den Darstel­
lungen der FNP abweicht (Konflikt mit Entwicklungsgebot des § 8 Abs.2 BauGB) er­
folgt eine Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren gern. § 8 Abs. 3 
BauGB. Ein Großteil der landwirtschaftlichen Flächen im Plangebiet sollen zukünftig 
ebenfalls als öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung Sportanlage ausgewiesen 
werden.




